
Besatzungsrechtliche Bedeutung der
Grenzen Deutschlands zum 31. Dezember
1937

„Deutschlands Grenzen, wie es am 31. Dezember 1937 bestand“

Deutsches Reich oder auch Deutschland in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 ist eine
historische Fehldeutung  derer,  denen bestimmte Gesetze,  wie  das  Versailler  Diktat  und die
SHAEF-Gesetze nicht vollumfänglich bekannt sind. Der 31. Dezember 1937 wurde erstmals auf der
Außenministerkonferenz in Moskau 1943 als Stichtag zur Definition der deutschen Reichsgrenzen
vor der territorialen Ausdehnung benannt. Im Londoner Protokoll von 1944, auf der Potsdamer
Konferenz  von  1945  sowie  in  mehreren  darauf  folgenden  Rechtsakten  bezogen  sich  die
seinerzeitigen Siegermächte auf dieses Datum, um „Deutschland als Ganzes“ in geografischer
Hinsicht zum Stand nach dem ersten Weltkrieg zu erfassen.

Die Grenzen vom 31. Dezember 1937 sind absolut identisch mit den Grenzen, die sich aus
dem Versailler Diktat vom 28. Juni 1919 ergeben haben und durch die Vereinigten Staaten mit
Separatfrieden  vom  25.  August  1921  zwischen  den  Vereinigten  Staaten  und  Deutschland
vertraglich festgelegt wurde.  Dieser Vertrag wurde als  Gesetz am 20.Oktober 1921 durch den
Reichsrat  und  den  Reichstag  der  Weimarer  „Zionisten“-Republik  für  das  damalig  geteilte
Deutschland (ohne Elsaß, Westpreußen , Posen usw.) in Kraft gesetzt.

Einfach  erklärt  bedeutet  die  Anwendung  der  Grenzen  vom  31.  Dezember  1937,  die
Anerkennung des Versailler Diktates (1919) und des Separatfrieden aus den Jahren (1921).
Die Grenzen „31. Dezember 1937“ im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und „Groß-
Berlin“ als ein Teil des Bundes, bestätigt, daß die Bundesrepublik Deutschland nur eine Republik
und Rechtsnachfolger der beiden fremdgesteuerten Staatsfragmente (WR und GDR) ist und nicht
„Deutschland als Ganzes“, wie es vor dem Versailler Diktat bestanden hatte.

Von  weltpolitischer  Bedeutung  ist  folgendes.  „Deutschland  als  Ganzes“  ist  der  deutsche
Nationalstaat (Bundesgebiet) mit seinen Bundesstaaten in den Grenzen (1 Tag vor dem 1WK) vom
31. Juli 1914. Deutschland ist ein Teil des Deutschen Reiches, das sich mit der Verfassung vom 16.
April 1871 im Sinne der Deutschen Einheit zu einem „ewigen Bund“ geeint hat.

In  Anbetracht  der  wahren  Einheit  Deutschlands  (1871)  bildete  sich  im
Rechtskreis des Deutschen Reiches, erstmals der Nationalstaat Deutschland.
Dies geht eindeutig auch aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom
22. Juli 1913 hervor. Siehe unter anderem auch das „Lied der Deutschen“.

Die  einzelnen  Bundesstaaten,  allen  voran  Preußen,  sind  gleichberechtigte  Bundesglieder  und
werden nur vom Bundesrath vertreten, während die deutschen Völker vom Reichstag, den wahren
Deutschen Parlament vertreten werden.

Mit der Verfassungsänderung vom 28. Oktober 1918 wurde das Deutsche Reich
eine  parlamentarische  Monarchie,  in  der  das  Bundespräsidium  für
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Kriegserklärungen, Friedensverträge und andere Verträge mit fremden Staaten
die Mitbestimmung des Parlamentes und des Bundesrathes benötigt.

Das Bundespräsidium, stand damals dem König von Preußen zu (nicht mehr und nicht weniger),
welcher den Namen „Deutscher Kaiser“ führt. Siehe hierzu die einzig wahre Verfassung die uns von
dem Joch der Zionisten befreien wird:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/

Schlüsselentscheidung zur Erfreiung und zum Weg in die Heimat

Wer die BRD als souveränen Staat auf dem Grund und Boden des Deutschen Reiches anerkennt,
erkennt  die  BRD  als  Rechtsnachfolger  des  Großdeutschen  Reiches  an,  was  mit  der
Feindstaatenklausel bewiesen wird. Er anerkennt damit die Alliierten Militärregierungsgesetze, das
Reichskonkordat, die Weimarer „Zionisten“-Republik, das Versailler Diktat in allen seinen Facetten
und Konsequenzen und den Dolchstoß deutscher Parteien gegen unsere Vorfahren und gegen das
einzig wahre Deutsche Reich mit seinen institutionalisierten Organen.

Wer die BRD als souveränen Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches haben möchte, erkennt seine
nationalstaatlichen- und reichsrechtlichen Rechte, sein Recht auf Heimat, Hab und Gut, Eigentum,
Souveränität und Freiheit, ab.  Dies zieht sich auch auf die alte BRD und ganz besonders auch auf
die alte so auch neu DDR.

Es ist Sinnlos, die BRD zu verleugnen oder abzuerkennen, solange es an einem staatlichen Nachweis
der betreffenden Person mangelt,  die vom Deutschen Reich ausgestellt  und beurkundet wurde.
Siehe Artikel 4 der Deutschen Reichsverfassung:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/#Artikel4

Wer Artikel 146 des Grundgesetzes anwendet, erklärt sich zum Reichsbürger und verweigert die
Anerkennung der tatsächlichen Deutschen Reichsverfassung.

Preußen ist seit der Gründung des Deutschen Reiches (1871) nicht mehr in der Position, alleine über
die Geschicke der Deutschen Nation zu bestimmen und hat sich wie jeder andere Bundesstaat (nun
auch Deutschösterreich), den Entscheidungen der beiden gesetzgebenden Organen zu unterwerfen,
siehe:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/#Artikel4

Einem Verstoß gegen die oberste Ordnung kann durch die Anwendung von Artikel 19 und Artikel 74
der Deutschen Reichsverfassung heilend abgeholfen werden.

Preußen könnte sich gemäß  seiner eigenen Gesetze (wenn es Preußen noch gäb), einen
König erschaffen. Auch wenn sich dieser dann „Deutscher Kaiser“ nennen wollte, so kann
er sich nicht auf einen Titel berufen, denn ein Name ist kein Titel, zusätzlich müßte das
gesamte Deutsche Volk dem König von Preußen zustimmen,  damit  er  sich Deutscher
Kaiser nennen kann.

Abschließend: Die Grenzen vom 31. Dezember 1937 sind nicht die Grenzen Deutschlands vor
dem 1.WK sondern die Grenzen des Versailler Diktates und haben für das Deutsche Reich,
völkerrechtliche gesehen, keine Bedeutung.

Die erzwungenen Grenzen wurden zu keiner Zeit vom Bundespräsidium des Deutschen
Reiches unter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags anerkannt.
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Diese  Grenzen  (31.  Dezember  1937  bzw.  28.  Juni  1919)  haben  nur  für  die
nichtstaatlichen  Handelsorganisationen  Weimarer  Republik,  Großdeutsche  Reich,
Vereinigtes  Wirtschaftsgebiet,  BRD  alt  und  neu,  DDR  alt  und  neu,  verbindliche
Rechtskraft.

Verantwortlich für die Korrektheit der Ausführungen zeichnet sich Erhard Lorenz im Amt als Staatssekretär
des Innern. Geschehen am 23. März 2020, im Sinne der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, das nur mit
Besonnenheit,  der  absoluten  Wahrheit  und  durch  mutige,  unbestechliche  und  ehrliche  Reichs-  und
Staatsangehörige möglich sein wird. Das Deutsche Volk erwacht!


